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Betrifft 
Bundesgesetz, mit dem das Berufsausbildungsgesetz, das Jugendausbildungs-Siche-
rungsgesetz, das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzie-
rungsgesetz, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, 
das Arbeitsmarktförderungsgesetz und das Einkommensteuergesetz 1988 geändert wer-
den 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 11. März 2008 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Berufsausbildungsgesetz, das Jugendausbil-

dungs-Sicherungsgesetz, das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, das Arbeitsmarktpolitik-

Finanzierungsgesetz, das Arbeitsmarktservicegesetz, das Arbeitslosenversicherungsge-

setz 1977, das Arbeitsmarktförderungsgesetz und das Einkommensteuergesetz 1988 ge-

ändert werden, wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

Im § 7 Abs. 8 der Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 (Artikel 6) sollte 

im Hinblick auf eine bessere Lesbarkeit bzw. zum besseren Verständnis der neuen Rege-

lung die mehrfache kurz hintereinander erfolgte Anführung des Wortes „nicht“ vermieden 

und durch eine klare Wortfolge ersetzt werden. 
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Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
2. An das  Präsidium des Bundesrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 
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